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Ellinor von Puttkamer
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1. Die Geschichte der Rußlands ist Gegenstand umfas-
sender allgemeiner und spezieller Forschungen der bürgerlichen russischen
wie auch einiger,ausländischer Historiker gewesen. Sie hat in sowjetischer
Zeit sodann unter veränderten Aspekten erneut starkes Interesse gefunden.
Behandelt wurden vor` allem die Umwandlung des politischen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Lebens in Rußland vom Ausgang des 16. bis.zur Mitte
des 18. Jahrhunderts. Dagegen sind Einflüsse des europäischen Rechts oder,

genauer-. der Rechtsformen einzelner europäischer Staaten noch verhältnis-

mäßig wenig untersucht worden. Hinsichtlich des Rechts der staatlichen Orga-
sation, von dem allein hier gesprochen werden soll, dürften auch erst die von
Peter I. eingeführten Neuerungen eine für den Vergleich des russischen
Staatswesens mit den europäischen Institutionsformen ausreichende Grund-

lage geschaffen haben. Denn vor diesem Zeitpunkt kamen die Einwirkungen
fremden Staatsrechts nicht aus dem europäischen Bereich. Mit Peter d. Gr.
aber beginnt die bewußte Nachahmung europäischer institutioneller und pro-
zeduraler Formen. Wenn die Sowjethistoriographie das Vorhandensein die-
ser Zäsur verneint, indem sie - gemäß ihrer bekannten Terminologie der

Periodisierung - in den Reformen Peters I. nur eine neue Kombination
feudaler Elemente 2) sieht, so muß dem die herrschende Auffassung der

nicht-sowjetischen Geschichtschreibung entgegengehalten werden.
Immer wieder taucht nun in den Darstellungen der Reformen Peters d. Gr.

1) Etwas erweiterte Fassung meiner im Sommersemester 1951 im Rahmen des Habili-
tationsverfahrens vor der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich Wilhelms-

Universität, Bonn, gehaltenen Probeverlesung.
2) So B. L S y r o m j a t n i k o v Reguljarnoe gosudarstvo Petra pervogo, i ego

ideo14ja [Der Reglernentsstaat Peters des Ersten und seine Ideologie], Moskau-Lenin-

grad 1943, S. 121.

24 2. ausl. öff. R. u. VR., Bd. 1911-3
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370 v. Puttka.mer,

\ die Behauptung auf, daß die petrinische Verfassungs- und Verwaltungs-
reform insbesondere auf Voirbildern des schwedischen Rechts beruhe.&apos;Für die

Verfestigung dieser These, die schon auf K a r a m z 1 n wer-

den kann, ist wohl bestimmend gewesen, daß K 1 j u c e v s k i j sie in. seiner

Gesamtdarstellung der Geschichte Rußlands vertreten hat und dadurch - wie

in vielen anderen Fragen - die russische Geschichtschreibung der folgenden.
Generation stark beeinflußte. In die zeitlich nach Kljucevskij sWerk ver-

öffentlichtenGesamtdarstellungenderrussischenGeschichte(soz.B.P.lato,-
nov&apos;s und Smu,rlo-s), undRechtsgeschichte(soinsbesondere Vlad-i-
mirskij-Budanov&apos;s) istdieThesejedenfallsübernommenworden.

-s Lehrer S o 1 o, v e v nur sehr vorsichtigDagegen hatte sich, noch Kljucevskij
zu dieser Frage geäußert; er spricht in,seiner Geschichte Rußlands nur zwei-

mal 3) von den besonderen schwedischen, Einflüssen, im übrigen, stets von

ausländischen.
Die deutschen und sonstigen europäischen Historiker haben, Soweit ich -

dies übersehen kann, die These vom ausschlaggebenden Gewicht des Schwedi-

schen Einflusses ohne eigene quellenmäßige Nachprüfung übernommen. Die

einzige Ausnahme ist meines Wissens der schwedische Historiker Harald

H j ä r n e der in zwei der russischen Geschichte gewidmeten Aufsätzen 4)
auch die Frage des schwedischen Vorbildes für die Reformen Peters auf der

Grundlage eigener Forschungen im schwedischen Reichsarchiv angeschnit-
ten hat.

Sowohl K 1 j u C&apos; e v&apos;s k i j wie,&apos; haben noch haupt&apos;ichlich ausH i ä r n e sa

unedierten Quellen geschöpft. So:erklärt es sich wohl.,auch, daß die&apos; spätere
Geschichtschreibung, zumal sie sich nicht auf die Untersuchung dieser Spezial-
frage richtete, ihre Konzeption übernahm., Erst die Peter-Renaissance..der

Sowjetgeschichtschreibung nach 1936 hat die Diskussion der Frage auch für

diejenigen erleichtert, denen die Archivbestände nicht zugänglich sind. Ge-

rade die Edition der Quellen zur Geschichte Peters d. Gr. hat in den letzten

Jahren große Fortschritte gemacht. Allerdings sind die seit.1946 erschienenen,
nunmehr die Materialien: bis zurn.Jahre 1709 einschließenden Bände der

Briefe und Papiere Kaiser Peters des Großen -1) für diese Fra e,ebenso un-,
&apos;

l9

ergiebig wie die vorangegangenen. Dies gilt auch für die Militärreförm, die

den Zaren doch schon in seinen frühen Regierungsjahren beschäftigte 6).

3) 3. Aufl., Bd. XVI, Sp. 140 und 143.

4) Ryska konstitutionsprojekt. är 1730: efter svenska foerebilder, Historisk Tidskrift,
1884, und Ryssland&apos;Under Nordiska Krigets äterverkan, Nordisk Tidskrift för vetenskap,
konst industri, 1892.

5) Pis&apos;ma i bumagi imMatora Petra Velikogo, Bd. VII, 2 - IX, 2 Moskau-Leningrad
1946-1952. Herausgeber jetzt B. B:. a f e n g a u z.

6) Siehe unten S. 374 ff.
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Einflüsse schwedischen Rechts auf die Reformen Peters des Großen 1 371

Außerordentlich wertvoll gerade für eine Beleuchtung derReformen ist da7-

gegen die von N. A. V o s k r e s e n s k i j bearbeitete Sammlung der Akten

zur Gesetzgebung Peters, I. 7). Leider ist bisher erst ein Band dieser groß an-

gelegten Aktenpublikation erschienen; aber da gerade dieser -Quellen für die,
Reform der obersten Staatsbehörden, der Justiz sowie auch der Landesver-

il waltung enthält, bietet er Wesentliches für die Beurteilung unserer Spezial-
frage. Wichtig ist,vor allem, daß diese Ausgabe nicht nur die endgültigen
Gesetzestexte.enthält,sondern auch,die vorangegangenenEntwürfesowie,

I I

sonstige Materialien ihrer Vorbereitung. Während also bis dahin nur die Er-

gebnisse des Reformwerks in der Vollständigen Sammlung der Gesetze des

I

Russischen Reiches oder besonderen, auf ihrer Grundlage veröffentlichten

Ausgaben&apos;) eingesehen werden konnten, hat nun die aus vielen Archiven

zusammengetragene Publikation Voskresenskij&apos;s die Prüfung seinet Ent-

wicklungsgeschichte,&apos;ermöglicht.
Trotzdem ist die Frage des schwedischen Einflusses meines Wissens auch

von der sowjetischen Geschichtswissenschaft nicht, speziell behandelt wor-,

den 9). Sie klingt an in der interessanten geistesgeschichtlichen Arbeit S y r o -

m j a t n i k o vs 10) über den Reglementsstaat (i. e. Polizeistaat) Peters
des Großen, aber die verschiedenen neuen Biographen des Zaren gingen bis-

I her auf sie nicht weiter ein, und die Durchführung des großen biographischen
Plans B o g o s 1 o v s k i j-s 11) blieb durch den Tod des Verfassers in den

frühen Regierungsjahren Peters stecken.
Ob aus schwedischen Archiven über die von H j ä r n e angestellten Er-

mittlungen hinaus noch Beiträge für die Aufhellung der Frage erhofft werden

können, erscheint mir unwahrscheinlich. Für die Genesis der russiskhen Ge-

setze ist dort nicht der Ort, und als Vorbilder kommen nur die endgültigen
Regelungen des schwedischen Staatsrechts in Betracht. Diese sind allgemein
zugänglich 12).

7) Zakonodatel&apos;nye, akty Petra 1., bearbeitet von N. A. V o s k r e s e n s k i j Bd. I,
Moskau-Leningrad 1945.

8) So z. B.: Pamiatniki zakonc&gt;datel&apos;stva Petra Velikago [Monumenta der Gesetzgebung
Peters d. Gr.], herausgegeben von M. M. B o g o s 1 o v s k i j Moskau 1910.

9) Vgl. hierzu Horst J a b 1 o n o w s k i Bericht über die sowjetrussische Geschichts-
wissenschaft 1941-1952, H. Z. Bd. 180, S. 346-353.

10) Siehe oben Anm. 2.

11) M. M. B o g o s 1 o v s k i j Petr. I. Materialy dlia biografii [Peter I. Materialien

zu einer Biographie], Bd. I-V, Moskau 1940-1948.

12) Die Verf. hat sich, mangels ausreichender schwedischer Sprachkenntnisse, für den

Textvergleich auf die kleine Sammlung schwedischer Verfassungsgesetze -. Sveriges Regerings-
forrner 1634-1809, herausgegeben von Emil Hildebrand, Stockholm 1891, be-
schränkt. Für das richtige Verständnis der Quellen und Darstellungen in schwedischer

Sprache hat sie verschiedentlich Hilfe in Anspruch nehmen müssen.
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372 v. Ptittkamer

Die Forschung befindet sich demnach zur Zeit auf einem Punkt, dessen
&apos;

überschreitung zunächst nicht erwartet werden kann. Damit erscheint jetzt, -

eine Stellungnahme zu ihren bisherigen Ergebnissen möglich.
2. Schweden war der Staat, mit dem Peter I. während des weitaus läng-

sten Zeitraums, seiner Regierung in.Auseinandersetzung stand. Diese war

nicht nur eine militärische. Es handelte sich für Peter vielmehr um eine Kon-
kurrenz auf schlechthin allen Gebieten, wenn er das dominiuM maris baltiCZ

gewinnen und behaupten wollte. Eine Beschäftigung nüt allem, was Schweden
betraf, läßt sich daher nahezu für Peters ganze Regierungszeit nachweisen.

Dennoch scheint Peters Interesse vor Ausbruch des Nordischen Krieges in

erster Linie noch den Ländern gegolten zu haben, die er während seiner gr07.
ßen Reise 1697/98 selbst kennengelernt hatte. Erst die militärische Ausein-

andersetzung mit Schweden führte zwangsläufig, auch zu einer intensiven

Beschäftigung mit der Struktur des gegnerischen Staates, so besonders die Er-.

oberung der schwedischen Außenterritorlen Livland, Estland und der Rand

gebiete Finnlands. Ihre Verwaltung konnte nicht der russischen angepaßt
werden. Leichter war es, einzelne Formen der Organisation dieser hochent-
wickelten Provinzen für Rußland zu entlehnen. Abgesehen hiervon. ist aber
wohl schon vor Poltava Peters Interesse auch auf den Aufbau der obersten,

Regierungsgewalt in Schweden gerichtet gewesen. Erste Erwägungen. über die

Reform der Prikazy lassen sich weit zurückverfolgen, und schon 1711 erging -

das. Gesetz über die Errichtung des angeblich auf schwedischem Vorbild be-
-

ruhenden Senats. Von einer generellen und planmäßigen Rezeption ausländi

scher, und zwar nunmehr wohl wirklich in erster Linie schwedischer Verfas-

sungs- und Verwaltungseinrichtungen kann jedoch erst für die letzten
zehn Regierungsjahre Peters sprechen. Diese Periode beginnt 1715. Die

Reformgesetzgeblang wurde dann im wesentlichen bis 1722 abgeschlossen,
doch erfolgten einige dieser gesetzlichen Regelungen erst später. Die angeb-
liche,Kopie schwedischer Formen fällt also in Jahre, in denen sich die Herr-

schaft Karls XII- bereits im Zusammenbruch befand, und erstreckt sich sodann

in eine Zeit,in der Schweden nach dem Regierungswechsel von 1718 den ein-

schneidenden Wandel zur sogenannten Freiheitszeit durchmachte, der ve-
fassungsrechtlich schon in den Regierungsformen von&apos;1719 und 1720,zum

Ausdruck kam. Von dieser Entwicklung der Vorbilder blieben aber die

russischen Reformgesetze unberührt; für die Petersburger Reformer konnten

nur die schwedischen Institutionen von v o r 1718 reizvoll sein.

Die.Neuordnung Rußlands unter Peter d. Gr.. berührte so gut wie alle
Gebiete des öffentlichen Lebens.-Sie betraf vor allem vier greße Komplexe:,
das Militärwesen, Wirtschaft und Finanzen, die Behördenorganisation,
Kirche und Bildungswesen.Neuschöpfungen wie der Flottenbau sind zwar

http://www.zaoerv.de
© 1958 Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


Einflüsse schwedischen Rechts auf die Reformen Peters des Großen 373

auch im Rahmen des Reformwerks zu&apos; &quot;sehen, stellen aber im eigentlichen
Sinne keine Reformen dar. Auf allen diesen Gebieten sollen nun schwe- &apos;

ische Einflüsse bestimmend gewesen sein!- Für&apos; eine solche Universalitätd

schwedischer Einwirkung spricht eine - leider nicht datierte - Ordre Peters

an Trubeckoj, die sich im Kabinettsarchiv Peters d. Gr. befindet. Sie enthält
die Weisung, dem Zaren Bücher über schwedisches Recht, die Kollegien, die

Steuern und die Landesordnungen zu besorgen, edinym slovom ves

&apos;talt gosudarstva Sveckova, nac&apos;en ot mu&apos;ika i ot aldata daie doans Z s

Senata 13). Ein Beweis für die tatsächliche Nachahmung schwedischer For-

men ergibt sich hieraus natürlich noch nicht. Doch liegt die Vermutung nahe,
daß die Vorlagen.beschafft wurden und ihr Studium befruchtend wirkte.

Sogar bezüglich der neuen, Kirchenverfassung Rußlands wird ein

schwedischer Einfluß behauptet. In der Tat ist eine gewisse Parallelität
zwischen dem Staatskirchentum des kaiserlichen Rußland und dem, des Pro-

testantismus nicht zu leugnen 14) Auch gibt es einige Anklänge an die beson-

deren schwedischen Formen 1-1). Aber die Voraussetzungen sind auf diesem

Gebiet derart verschieden, daß ohne die Möglichkeit genauer quellenmäßiger
Nachprüfung von einer vergleichenden Betrachtung besser abgesehen wird.

Ganz offensichtlich dagegen ist, daß die in Schweden weitgehend verwirk-
lichten Grundsätze des Merkantilsystems, die Entwicklung des Handels, der

Manufakturen, des Bergbaus, Peter stark beeindruckt haben. Er hat sich hier-

über ausführlich berichten lassen&quot;&quot;). Doch erscheigt es mir als außerordent.-

lich fraglich, ob man hier von einem besonderen Vorbild Schwedens sprechen
kann. Die erste Anschauung des modernen Wirtschaftsystems hatte Peter in

seiner Jugend in westeuropäischen Ländern erhalten. Wie weit etwa spater

eingeholte Informationen über die schwedischen Verhältnise richtunggebend
auf die Reformen wirkten, kann nicht schwarz auf weiß nachgewiesen wer-

den, wie das für Gesetze über die Organisation von Behörden geschehen
kann.

Im Folgenden soll daher nur von den Teilen des Reformwerks gesprochen
.werden, deren Beeinflussung durch schwedische Vorbilder durch einen Ver-

gleich verfassungsgeschichtlicher Quellen nachgeprüft werden kann: die Mili-

tärreform und die Reform der oberen und unteren Staatsbehörden.

13) Voskresenskij, a.a.0. (Nr.34), S.50 [... mit einem Wort, über das ge-
samte Staatswesen Schwedens, angefangen beim Bauern und Soldaten bis aufwärts zum

Senat.].
14) Vgl. U.a. Syromjatnikov, a.a.O., S.148, und Robert Stupperich,

Staatsgedanke und Religionspolitik Peters des Großen, Königsberg-Berlin 1936.

15) Vgl. H j ä r n e, Historik Tidskrift, 1884, S. 197.

Vgl. L P a v 1 o v - S i 1 v a n s k j Projekty reforin v zapiskach sovremennikov
Petra Velikago [Reformprojekte in den Aufzeichnungen von Zeitgenossen Peters. d. Gr.1,
St. Petersburg 1897, S. 39.
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1. Ausgangspunkt für alle weiteren Reformen, Anlae und zentrales Ziel

zugleich, war die Militärreform 17). Sie war eine Folge praktischen Bedürf-

nisses für einen Staat, dersich seine Stellung unter.dene&apos;uropäischen Groß-
mächten erst erobern mußte, und hat,daher ihren Niederschlag in einer

kontinuierlichen Gesetzgebung gefunden, die. sich nahezu über die ganze
Regierungszeit Peters T. verteilt&quot;). Ihr Schwerpunkt - und zugleich ihre

grundlegende Bedeutung für das Zustandekommen des gesamten Reform-
11

werks - liegt nicht darin, daß nunmehr in Rußland nach dem Vorbild

europäischer Staaten ein stehendes Heer mit fester, zentral gelenkter Orga-
nisation und Ausbildung entstand, sondern in der, durch sie

bewirkten Umbildung der sozialen Struktur des Landes, das, da euro-

päischen Verhältnissen angeglichen wurde. Dies geschah durch die Aufhebung
der bisherigen Einteilung der Untertanen in entweder.dienende oder

steüerpflichtige Leute. Nur die, dienende, Klasse war bis, dahin zur

Heeresfolge verpflichtet gewesen und hatte im Falle des Allgemeinen Auf-
gebots selbst für die Ausrüstung ihrer Knechte sorge4.müssen. Dieses verfas-

sungsgeschichtliche Phänomen es zwar in ähnlicher Art auch in der Ent-

wicklung der europäischen Staaten. Es war dort jedoch zu Peters Zeit längst
überwunden. Rußland befand sich dadurch gegenüber dem Westen und Nor-
den Europas im Rückstand. Hinzu kamen in Rußland - formell bis 1682,
praktisch jedoch noch bis in Pners Regierungsjahre - die besonderen Schwie-

&quot;

11

rigkeiten, die sich aus dem mestnic&apos;estvo für die Besetzung auch der wichtigen -

militärischen Führungsstellen ergaben. Die Strelicen-Regimenter&quot; über die
die Zaren des 17. Jahrhunderts verfügten, können zwar als Anfan einer.9

FntwiddungzumstehendenH&apos;eerangesehenwerden..DieseGruppevonBe-
rufssoldaten war aber. zahlennläßigsehr gering. Noch das Heer, mit dem
Peter 1696 Asov eroberte, war zum weitaus größten Teil nach altem mosko- 7.
witischern System zusammengesetzt.,Außerdem hatte Peter dann bekanntlich
mit der Loyalität der Strelicen nicht die.besten Erfahrungen gemacht.,

Die für den Kampf mit modernen Armeen unvermeidliche Umbildung
der russischen Heeresverfassung ging nun zunächst ohne gesetzliche Grund-

17) Die These Ottor Hintze,s (Staatsverfassung und Heeresverfassung, 1906;
abgedruckt in der von Fritz H a r t u n g. besorgten Ausgabe von Hintzes Abhandlungen:
Staat und Verfassung, Leipzig 1941, S. 42 ff.): Alle Staatsverfas,sung ist ursprünglich
Kriegsverfassung, Heeresverfassung , erweist sich an, diesem Fall mit, besonderer Peut- -

lichkeit.
18) Voennye ustavy Petra Velikogo [Die Militärgesetze Peters d. Gr.], herausgegeben

von P. P. E p i f a n o v, Moskau 194. Vgl. dazu P. F, p i1 a n o v 1 Veinskij ustav

Petra Velikogö [Das Militärreglement Peters d. Gr.] in dem von A. I.. A n d r e e v her-,
ausgegebenen Sammelwerk Petr Velikij [Peter d.&apos;Gr.], Bd. I, Moskau-mLening;rad,1947.
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lage, einfach durch ständige und unwidersprochene Aushebungen vor sich. So,

entstand während des Krieges mit Schweden, vor dem Erlaß des,Militärregle-
ments von 1716, nach und nach ein nach ausländischem Drill ausgebildetes,
uniformiertes stehendes Heer, das sich aus allen Gesellschaftsschichten rekru-

- tierte. Die dienende. Schicht wurde dadurch aber nicht etwa entlastet. Die
Dienstpflicht des Adels wurde durch das Majoratsgesetz von 1714.nicht auf

gehoben; sie wurde nur, im Prinzip, auf alle Bevölkerungsteile ausgedehnt.
Abgeschafft dagegen wurde der Grundsatz der Finanzierung des Heeres

durch die Dieest:pflichtigen selbst, eine Maßnahme, die eine Reform. der

Steuergesetzgebung nach sich -zog. jedenfalls nominell bestritt nu.ninehr der

Staat den Heeresetat; in Wirklichkeit hat die Einführung eifier Kopfs&apos;teuer
pro Revisionsseele (1724) die Lasten wieder auf die Militärpflichtigen um-
gelegt. Nur handelte es sich jetzt um einen anderen Personenkreis als vor der
Reform

In welchem Umfang war nun die Militärreforrn Peters vom schwedischen
Vorbild bestimmt?

Der Krieg brachte eine ständige direkte Berührung mit den Schweden mit
sich. Es ist daher fast selbstverständlich, daß die Erfahrungen mit den Ein-

richtungen des Gegners auch verwertet wurden. So hat H j ä r ne. 111) auf
verschiedene Parallelen zwischen den Organisationsformen der beiden,Heere

hingewiesen. Dabei hat er sich auf Vergleiche des russischen mit dem schwedi-
schen Reglement wie auch auf zeitgenossische Außerungen berufen. Er
zitiert z. 4. Vockerodt, den preußischen Gesandten am russischen Hof zur

Regierungszeit Anna Ivanovna&apos;s, der behauptet habe, daß ganz besonders
in Bezug auf die Militärrefor die Schweden die Lehrmeister der Russen

gewesen seien. Diese Auffassung wird unterstützt durch die überlieferung,
daß Peter selbst nach dem Sieg bei Poltava ein Hoch auf seine schwedischen
Lehrmeister ausgebracht habe.
Was positiv von den Lehrmeistern übernommen wurde, bleibt immer-

hin recht fraglich. Was den grundsätzlichen, allgemeinen Charakter der
Reform angeht, sind H j ä r n e s Folgerungen ziemlich gewagt. Die Um-

formung der bisher ständischen Dienstpflicht zu einer im Prinzip allgemeinen
Militärpflicht, die Verminderung der Adelsprivilegien auch in Bezug auf den

Heeresdienst, der Unterhalt des Heeres auf Staatskosten und schließlich auch
die Festsetzung eines Rangscherpas sind eine allgemeine Zeiterscheinung,
keine schwedische Besonderheit.

jedoch läßt sich in manchen Einzelheiten der Reformen das schwedische
Muster wiederprkennen. So ist das Militärreglement von 1716, das straffe

Disziplinarvorschriften und die Einführung von Kriegsgerichten enthält,

19) Vgl. beide oben Anm. 4 zitierten Aufsätze.
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wohl mit Sicherheit an den Kriegsartikeln Gustav Adolfs und Karls kII
orientiert, nach H j ä r n e20) sogar von diesen kopiert. Deutlich auf
schwedischem Vorbild beruht auch Peters Versuch, durch die Regiments-

I

einteilunge von 1724 das sogenannte Einteilungs-werk&quot;,x (indelingSVerk)
Karls XI. zu übernehmen 21) Nach diesem wurden in Schweden - ähnlich
dem preußischen Kantonsystem &quot; die Soldaten bestimmter Regimenter in

Friedenszeiten vollständig von den Höfen eines bestimmten Distrikts. unter-

halten und brauchten, sich nur in Kriegszeiten zum Heeresdienst zu stellen.
-

I

Die übernahme dieses Systems auf Rußland hatte keinenrBestand. j

I

2. Die Unibildung der obersten Staatsbe,horden, ist der, einzige Teil des

Reformwerks, der eindeutig durch die übernahrne europäischer Rechtsformen
gekennzeichnet ist. Diese erfolgte ohne jede Rücksicht auf die bisherige
russische Entwicklung, befestigte die Autokratie und schaltete für immer die

Bojaren aus der *.eigentlichen Staatsleitung aus, nachdem die Bojarendurna
I I

unter Peter I. schon vor der neuen Gesetzgebung nicht mehr einberufen wor

22)den war. Durch die Errichtung des Regierenden Senats 171 wurden die

Befugnisse der früheren Bojarenduma,- soweit sie Administration und insbe-
-

sondere Kontrullrechte betrafen, von diesem übernommen-, nicht jedoch die
I

Befugnisse zurMitwirkung an der Gesetzgebung. Der Senat sollte die eigene
Kanzlei&lt;k des-Zaren sein und zunächst nur in dessen Abwesenheit die Regie-

TrungSgeschäfte führen. Er wurde jedoch dann zu, einer ständigen Institution,
an deren Spitze seit der im Jahre 1722 vorgenommenen Revision, der Gene-

ralprokurork&lt; als nunmehr ausschlaggebender Sachwalter (striapc&apos;ii) des
I

Herrschers stand 21). - An die Stelle. der früheren Prikazy,waren schon 1718

Kollegien mit genau abgeZre-nztem Fachbereich und einer nach europäischen
Muster festgesetzten Geschäftsordnung getreten.

,Bei der Errichtung dieser Zentralbehörden hat nun nachweisbar das schwe-,
dische Vorbild eine große Rolle gespielt. Doch muß man bei der Abwägung
etwaiger schwedischer Ausstrahlungen auf die Petersburger NeuschöpfungeIn
Senat und Kollegien durchaus gesondert behandeln.

Aktenmäßige Belege für eine Nachahmung schwedischer Herrschafts-
formen im Senat Peters cL Gr. gibt es - soweit dies ohne eigene archivalische

Nachprüfung übersehen werden kann - viel weniger alsman erwartet, nach-
dem man dies immer wieder mit Sicherheit behauptetfand. Daß ganz allge-

20) Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, 1892i S. 426.

21) Historisk Tidskrift, 1884 S. 195; Nordielt Tidskrift för yetenskap, konSt och
industri, 1892, S. 430 f.

22) Vgl. S. A. Petrovskii, 0 senate v carstvovanie Pe Velikago [Der Senat

zur Regierungszeit Peters d. Qr.1, Moskau 1875.

23) Vgl. A. D. G r a d o v s k i j, VysS&apos;aja administracija XVIII. veka i General-

prokurory [Die oberste Verwaltung irn 18. jh. und die,Generalprokuroren], St. Petersburg
1866.
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mein Peters Ir)teresse für den schwedischen Senat, d. h. den Reichsrat,
besonders stark gewesen sein mag, kann man aus der bereits zitierten Gene-

ralanweisung für Trubeckoj 11). schließen, in der der Senat, als höchste

und wichtigste Institution. Schwedens genannt ist. Ein positiver Beweis für die

Beeinflussung des Gesetzes von 17.11 durch das Muster des Reichsrats ist da-

durch nicht erbracht. Auch ist es fraglich, ob, wenn überhaupt&quot; der Reichsrat

gerade der Jahre vor 1711, eine von Peter bejahte Organisationsförm für,

Rußland gewesen ware. H j ä r n e 21) hat dies angenommen. Er hat dabei

offenbar an die Zeit nach der Niederlage von Poltaya gedacht, in der der i

schwedische Reichsrat, ohne ausdrücklichen Auftrag des Königs, die Führung
derRegierungsgeschäfteübernahm
Was 1709 in Schw geschah, wurde 1711 in Rußland&apos;nachgebildet - die

Parallelität ist allerdings frappi Mir scheint jedoch, daß die, Stellung
des petrinischen Senats nicht so sehr:der des Reichsrats Karls,XII. entsprach,
welcher aus eigener Initiative .2Q) in der Notzeit die Geschäftsführung an sich

gezogen hatte. Sie glich viel mehr dem ausführenden Instrument, des Herr-

schers, zu dem Karl XI. 1682 den bis dahin auf der Grundlage der Regie-
rungsform von 1634 machtvollen Reichsrat herabgedrückt hatte, indem er

seine Mitglieder zu Königlichen Räten machte und damit die dualistische

Konstruktion des altenSbrach 27). Welche Ausprägung des schwe-

dischen Reichsrats Peter aber auch zum Vorbild seiner Reform gemacht hat,
die Institutionen Reichsrat Und Senat zeigen Ahnlichkeiten;&apos; und auch das

Amt des Generalprokurors besitzt in Schweden - und zwar dieses Mal im

Schweden Karls XII. - im Oberprokuror sein Gegenstück.
Weitaus klarer als beim Senat ist die Nachahmung schwedischer Formen

bei den Kollegien. Dies ist durch zahlreiche Quellen 211) bewiesen. über die

schwedischen Einrichtungen hatte Peter Näheres zuerst über den General

Adam Weide erfahren, der ifi schwedischer Kriegsgefangenschaft jahrelang
Gelegenheit gehabt hatte,. sich über den schwedischen Staatsaufbau zu infor-

mieren. Ende des,jahres 1715 entSandte dann Peter einen kürzlich in seine

Dienste eingetretenen Deutschen, Heinrich vori Fick 211), nach Schweden, um

24) Siehe oben Anm. 13.

25) Vgl. H j ä r n e, Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, 1892, S. 425.

26) Vgl. Nils H e r 1 i t z Grunddragen av det svenska statsskickets historia, 3. Auf1.

Stockholm 1946, S. 111.

27) Vgl. H e r 1 i t z, a. a. 0., S. 110.

28) So durch die bei V o s k r e s e n s k i j a. a. 0. abgedruckten Ukazy vom 28. 4.

1718 (Nr. 49), S. 60; vorn 9. 5. 1718 (Nr. 50), S. 66; vom 11. 6. 1718 (Nr. 5 1), S. 70. Ferner:

Memorandum von Fick vom 9. 5. 1718 (Nr. 269), S. 222; Aufzeichnung von Fick vorn 25. 4.

1718 über das Staatskollegium vor und nach 1714 (Nr. 414), S. 542 ff.

29) 10ber ihn: A. K. C e d e r b e r g, Heinrich Fick, Tartu 1930 und Russkij biogra-
Heskij slovar&apos; [Russisches biographisches Lexikon RBS] Bd. XXI, 1901, S. 73 ff.

http://www.zaoerv.de
© 1958 Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


378 v. P u t t k a m e r

die dortigen Verhältnisse, und zwar insbesondere die Organisation der ober-
sten Behörden, zu studieren. Fick hatte Vorher in schwedischen und in hol-
steinischen.Diensten gestanden und dabei Kenntnisse rechtlichen und
wirtschaftlichen Bedingungen der nordischen Staaten erworben. Aus, dem. liv-

ländischen Dienst übernahm Peter etwa zur gleichen, Zeit den Baron Pott,
von Luberas 30), den er ebenfalls&apos;nach Schweden schickte. Allein diese beiden
Männer brachten Hunderte von Reglements und übersichten über die
schwedischen Kollegien und ,eigene ]Projekte über&apos;deren, Einführung: in

Rußland nach Petersburg 31). Fick und:Lub haben sodann bei der Ver-

wirklichung des Systems als Beamte in höchsten Staatsstellungen,entscheidend
mitgewirkt.Dievonihnenab;zeschriebenen
Denkschriften bilden das &gt;Wesentlichste,- vielfach zitierte Beweismaterial der

russischen Archive zur Frage, des Einflusses&quot;auf die Reform.
Schon der Zuständigkeitsbereich&apos;und, die Benennung der russischen Res-

sorts von 1718 gleichen der der schwedischen Kollegien,. wie sie durch, die

Regierungsform von 1634 und, in den darauf folgenden Jahren geschaffen
worden.waren..So:entsprachen die russischen dreiJStaatskolle-
gien-, d. h. das Kriegskollegium, das Admiralitätskollegium und das

Auswärtige Kollegium, dem Kriegskolleg .lum, dem Admiralitätskolle-

gium und der Kanzlei Schwedens. Die schwedische x&gt;Kärpm,erei fand in

.Ru
Einnahmen&apos;, dem. Staatskollegium&apos;fu&apos;&apos;r die Ausgaben und dem Revisions-

&apos;kollegium, für die Rechnungsprüfung. Das Berg- und das Kommerz--,

kollegium Schwedens wurden unter gleichem Namen auch für Rußland ein-

geführt. Zusätzlich - der neuen Zeit entsprechend - wurde in Rußland,ein
- -

Ma-nufakturkollegiumerrichtet.NureinVergleichdes,justizkollegiums&quot;&gt;
Peters mit dem Hofgericht Schwedens scheint mir verfehlt, da in Schweden
die Trennung zwischen Justiz,und Verwaltung -zu dieser Zeit bereits -,wesent-
lich weiter, fortgeschritten war als in Rußland. Im übrigen aber kann die
Parallelität als erwiesen gelten.

Sicher ist aber nur die Nachahmung des äußeren Aufbaus dieses Kollegial- - l

systems. Die Behauptung, daß.darüber hinaus&apos;auch die 1720 bis in-alle Ein-
zelheiten geregelte Geschäftsordnung der Kollegien, wesentlich auf schwedi-o

schem.Vorbild beruht habe 32,), muß sehr vorsichtig aufgenommen werden 33).

30) RBS, Bd. X, 1914, S. 799 ff.
31) Vgl. W. K 1 iu t s c h e w s k i j Geschichte Rußlands, [deutsche Ausgabe, von

F. Braun und R. v. Walter], Stuttgart 1926, Bd. IV, S. 178.

32) Vgl. M.7 F. VI adimirsk,ii -Budanov., Obzor istorii ruskago, prava,
11 e &apos;St. Petersburg 1909, S. 25 1.[Grundriß der xussischen Rechtsgeschichtel, 6. Aufl

33) Sehr kritisch hat sich E b,e r e n d s, Neskol&apos;ko slov o .kollegijach Peträ--Ve1.i--,
kago [Ein paar Worte über die Kollegien Peters d. Gr.]&quot;jaroslavl&apos; 1896, S. 21 ff., ge- 1,

äußert.
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Zwar hat Peter 1718 angeordnet, daß die. Kollegien nach schwedi&apos;schem
Muster zu arbeiten hätten 34) ; es handelt sich jedoch gerade beiden Verfah-

rensvorschriften um *Regelungen, die mehr oder weniger Gemeingut - aller

europäisch-kontinentalen Ministerial&apos;Geschäftsordnungen geworden, waren,

Kanzleiordnungen, die ihren Ursprung keineswegs in Schweden haben.

Selbst die These von der Kopie des schwedischen Kollegialaufbaus
kann&quot;obwohlaktenmäßig belegt, nur mit Einschränkungen bejaht werden.

Zunächst einmal ist es sehr fraglich, ob man ein,System, das zwar in Schweden

besonders früh zur Perfektion gelangte, iM Grunde aber seinerseits auf das

französisch-burgündische Vorbild der Behördenorganisation zurückgeführt
werden muß 35), als schwedisch bezeichnen darf. Immerhin, jedoch kam die

unmittelbare Ausstrahlung auf Rußland von Schweden her. Wichtiger ist das

Bedenken, ob wirklich in so überwiegendem Umfange, wie immer wieder an-

genommen, schwedische Formen entlehnt wurden. Die kollegialische Form

der Fachressorts war damals die Übliche selbst, dort, wo - wie z. B. in öster-
reich und Preußen - die Ausbildung des Kollegialsystems noch nicht abge-
schlossen war. So hat Peter I. auch Material über die Behördenorganisatioli
-verschiedener Staaten gesammelt. Besonders scheint ihn das Verwaltungs-
schema Dänemarks interessiert zu haben; dies beweisen verschiedene Or-
dres &quot;), ihm auch über Dänemark Unterlagen zu beschaffen, und bei seiner

Reise nach Kopenhagen hat dann Peter 1716 persönlich die dortigen Kolle-

gien besichtigt. Auch Beamte für die Tätigkeit in den Kollegien suchte Peter

aus Dänemark heranzuziehen 37) Ebenso hat er sich bemüht, aus den öster-

reichischen Zen&apos;tralstellen Mitarbeiter für die Kollegien anzuwerben, und

zwar in diesem Fall insbesondere Subalterne (Diaken) mit einer slawischen

Muttersprache 311). Aus Frankreich&apos;311) und England 40) wurden vor allem In-, -

formationen für den Aufbau der Admiralität eingeholt. Anderes Material

kam aus den Generalstaaten 41). Umstritten ist, ob etwa von Leibniz, der

34) Voskresenskij, a.a.0. (Nr.49.und Nr.51), S.60.

35) Vgl. Fritz Hartung, Deutsche Verfassungsgeschichte, 5. Aufl. Stuttgart 1950,
S. 82 ff. zur Polemik über den Ursprung der kollegialen Zentralbehörden.

36) Peter an den Generaladjutanten jagulinskij, 12. 9. 1715, abgedruckt bei V o s k r e -

s e n s k i j a. a. 0. (Nr. 25), S. 44 und an den Generalfeldzeugmeister Brjus, 23. 5. 1716,

a. a. 0. (Nr. 39), S. 53.

37) Peter an jagulinskij, 13. 11. 1715, abgedruckt bei V o s k r e s e n s k i j a. a. 0.

(Nr. 27), S. 45.

38) Peter an den russischen Gesandten in Wien Veselovskij, 16. 12. 1715, abgedruckt bei

V o s k r e s e n s k i j, a. a. 0. (Nr. 32), S. 47.

39) Abschriften französischer Ordonnanzen von 1689 und 168 1, abgedruckt bei V os -

kresenskij, a. a.O., S. 42 f. und 324 ff

40) Schreiben des Ivan Tames an Peter, Moskau 13. 7. 1720, abgedruckt bei V 0 s k r e -

s e n s k i j a. a. 0. (Nr. 92), S. 85.

41) So durch F.S. Saltykov, vgl. Pavlov- Sil&apos;vanskij, a.a.O., S. 29.
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großes Interesse entgegenbrachte und auch verschiedent-
Kontakt&apos;mit dem Zaren gehabt hat, entscheidende Einflüsse -

mbildung der Zentralbehörden in Rußland ausgegangen
bst dann, wenn man all diese vielfältigen Anregungen ein- -

le überwiegende Beeinflussung durch schwedische Vorbilder
Hierfür mag, wie P a v 1 o v - S i I&apos;v a n s k i j meint 43),
gewesen sein, daß Peter die klare Systematik des schwe-

ngssystems besonders gefallen hat.

verwaltunghatwährendderRegierungszeitPetersI.mehr-
gen erIebt, Nur die wichtigsten Ergebnisse dieses&apos; sehr kom-,
;es können daher Zum Gegenstand verfassungsgeschicht-.
gemacht werden, Insbesondere soll die Reform &apos;der Justiz-

Betracht bleiben, weil, wie schon mit Bezug auf die
hörden gesagt wurde 44), im Bereich der Gerichtsverfassung
wischen den Entwicklungsstufen Schwedens und Rußlands

-gleich nicht recht zuläßt.
iner Reform der Landesverwaltung war für Peter die Ver.-

:sere Kontrolle der fiSkalischen Einnahmen; insofern steht
andesverwaltu.ng in engstem Zusammenhang mit der Mili-
k der Finanzreform. Mittel zur Erreichung des Zieles war

)kratisierung, d. h. eine möglichst starke Einschränkung der

Itungsinstitutionen.

je nach der Stärke des jeweiligen Zaren abwechselnd von zentra--lisierenden
und dezentralisierenden Tendenzen bestimmt wordeh. Dies hatte im Ergeb- &gt;

nis zu einem Nebeneinander von ständischen und bürokratischen (staatlichen)&quot;
Behörden geführt, einer&apos;Konstruktion, die der unterschiedliIen Administra-
tion für Dienstpflichtige einerseits, Steuerpflichtige andererseits entsprach.
Stadt und Land unterlagen grundsätzlich der gleichen Verwaltung. Eine be-
sondere Stadtverwaltung gab es - alsAllsnahmeerscheinung - nur in Städ--
ten mit besonderem Status (Moskau; Novgorod und Pskov; Stadtgrundungen
nach Magdeburger Recht).

Auch Peters Reformmaßnahmen schwankten zunächst noch zwischen
.Dezentralisation und Zentralisation. Sie erfolgtenin zwei Phasen. Von die-

:

42) Vgl. W. Guerrier (V.I. Gere), Leibniz in seinen Beziehungen zu Rußland
und Peter d. Gr., St. Petersburg-Leipzig 1873; Ernst B e. n g, Leibniz und Peter d. Gr.,
Berlin 1947 LeibniZ. Zu seinern 300.. Geburtstag. 1646,1946. Lfg. 2); Liselotte R i c h -

ter,&apos; Leibniz und Rußland, Berlin 1946; VI.a,d imi rs kij - B ud anov, ä. a. 0.,
S. 251.

43) A. a. 0., S.- 29.

44) Siehe oben S. 378.
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sen hatte die erste, die in der Gouvernementseinteilung von 1708 endete, den
Charakter der Dezentralisierung; di.e durch Peters ständige Abwesenheit
vom Regierungssitz geschwächte zentrale Leitung sollte durch größere Selb-

ständigkeit derProvinzialbehörden ausgeglichen werden. In der zweiten

Phase, deren Beginn man etwa 1717 ansetzen muß, obgleich die Gesetze über&apos;
die Umbildung der Landesbehörden erst seit 1719 nach der Errichtung der

Kollegien erlassen wurden, verfolgte der Zar das umgekehrte Prinzip: die,

Zentralisierung. Beiden Phasen gemeinsam war das Bestreben um Bürokra-

tisierung, d. h. der Abschaffung oder wenigstens Einschränkung ständischer

Mitwirkung an der Landesverwaltung.,Sämtliche Amter der 1719 geschaffe-
nen elf Gouvernements, der Provinzen, Distrikte und Kreise wurden -mit
staatlichen Beamten besetzt. Die frühere gesonderte administrative Behand-
lung der Diensttuenden und der Steuerpflichtigen entfiel infolge der neuen

Militärordnung. Und schließlich sollte auch die Verwaltung der Städte eine

wesentliche Reform erfahren, indem sie durch das Magistratsgesetg von

1721 von der allgemeinen Landesverwaltung getrennt wurde. Durch. die Er-

richtung eines den Kollegien nebengeordneten Hauptmagistrats erhielt die

Verwaltung der Städte ihre eigene zentrale Spitze, der die in den einzelnen
Städten zu errichtenden Magistrate nachgeordnet werden sollten. Diese Ord-

nung, die trotz ihrer zentralistischen Grundrichtung vielleicht Ansatzpunkt
für die Ausbildung einer städtischen Selbstverwaltung hätte werden können,
hat sich jedoch nicht auf Dauer durchsetzen können.

Die schwedischen Einwirkungen auf die Reform der Landes- und Stadt-
behörden sind wesentlich schwerer zu bestimmen als die auf die Reform der

Zentralorgane. Das liegt daran, daß die historischen Verschiedenheiten der
beiden Staaten, die Vielfalt der Behördentypen und die Sonderentwicklung
der russischen Gesellschaftsschichtung eine wirkliche Nachahmung gar
nicht zuließen. Trotzdem hat man dies in Rußland versucht. In der ersten

Phase der Landesreform hat das est- und livländische Vorbild der Landesver-

waltung deutliche Spuren im Reformgesetz von 1708 hinterlassen. Die Ent-

,lehnungen beschränkten sich jedoch auf gewisse äußere Formen, so der
übernahme von Titeln wie Gouverneur und Landrat. Eine wirkliche

Angleichung erfolgte dadurch nicht. Die zweite Phase derVerwaltungsreform
Jedoch wurde eingeleitet durch ausdrückliche Instrukt.ionen des Zaren, so

weit wie möglich Behörden der schwedischen Landesverwaltung nachzubil-
den 45). Im Archiv des Staatsrats befindet sich eine russische übersetzung -der
schwedischen Landesordnung von 1608, in der Fassung der bi5 zu Karls XII.

Zeit erlassenen Novellen 46) Diese Charta des schwedischen Absolutismus des

45) Vgl. S o 1 o v e v, a. a. 0., Bd. XVI, S..143.
46) Abgedruckt bei V o s k r e s e n s k i j,. a. a. 0. (Nr. 235), S. 183 ff.
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1,7. Jahrhunderts hat offenbar als Vorl gedient. Ein,Beweis für diese An-
nahme ist zwar nicht zu erbringen; doch wurde in einer zusammenfassenden
Notiz über Senatsverhandlungen, in denen im November 1718 die -dann im

1,
1 -

Februar&apos;1719erlassenenGesetzeuberdieLandes,reformberatenwurden,als
j. beschlossen festgehalten, daß gewisse Amter der russischen Provinzialver-

-

waltung die gleichen Befugnisse haben sollten W ie [sc. die entsprechenden]
in Schweden 47). Die im. Jahre 1719 eingeführte neue Organisation der rüssi-

scben Landesverwaltung hat dann tatsächlich deutlidi eine Anlehnung an,

schwedische Formen gezeigt, und zwar sowohl in der Einteilung des Landes
wie in der Gliederung und Benennung der Behörden. Zwar hatten die russi-

schen kein Gegenstück -in% Schweden; diese Stufe war in-

folge der anderen GroMenverhältnisse Rußlands eingeschoben 48) Aber die
für die Landesadministration in erster Linie wichtigen&apos;V
Provinzen und Distrikte entsprachen denidurch eine Instruktion Karls,&apos;
XI. von 1687 reorganisierten Landeshauptmannschaften Lehen) bzw.,
den Vogteien Schwedens. überhaupt glich der ganze Behordenaufbau der
den Vojeyoden- in, den Provinzen unterstehenden Amtei dem der,schwedi-

ptm nnschaften: 4aschen Landeshau a ndsdiaftskämmerei und Latidschafts-
kanzlei in Rußland entsprachen Lagdeskämmerei und Landessekreta-
riat&lt;k in Schweden. Ebenso stand es in den Distrikten, deren Landschafts-
kommisSare- den schwedischenl nachgebildet waren. Nur das
lokale Exekutivorgan Schwedens, Kirchengemeinde der freien Bauern,
war, - trotz der Institution des mir, - unübertragbar auf das Rußland der
Leibeigenschaft.

l
&apos;

- i j 49)Sowurde,wie KljuCevsk das ausgedrückt hat, dem russischen
Raum, so gut es gehen wollte, die schwedische Uniform übergezogen.

Manchmal ist auch die Einführung der Magistratsverwaltung in Rußland
weil sie in Anlehnung an die Rigaer und Revale&apos; Stadteordnunger n vorge-
nommen wurde, als eine schwedischer Rechtsformen bezeichnet, -

worden. Der Vollständigkeit halber sei dies erwähnt. Aber diese Frage mußte
gesondert behandelt werden. Gewisse Parallelen mögen bestehen, z. B. waren
auch in Schweden - wie seit 1721 in Rußland - die Magistrate zugleich

47) Abgedruckt bei V o s k r e s e n s k 1 j a. a. 0. (Nr. 52), S. 71. Diese sehr beweis-
kräftigen Stellen lauten wörtlich 1. Gubernatorom i landsgevdingoni byt&apos; v takom le
pravlenii, kak v Svecii (&gt;predeleno und 6. Zemskamu sekretarju v provincyjach pri
gubematorach byt&apos; v takoj ie sile, C&apos;to i v 9vecii na nich poloieno.

48) Gouverneure hießen in Schweden die Statthalter in den Außenterritorien. Ihre
Nennung neben den Landeshauptleuten (landshövding) in der oben Änm. 47 zitierten

-

1

Quelle darf nicht dazu verleiten, ihre Stellung als Maßgebend für die der mit ganz anderen
Befugnissen betrauten russischen Gouverneure anzusehen.

49) A a. 0., deutsche Ausgabe, Bd. IV, S. 192i
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Organe der staatlichen u n d derkommunalen Verwaltung. Aber die schwe-

dische Städteverfass.ung beruht so entscheidend, auf den deutschen Stadtrech

ten des 14.-15. Jahrhunderts, daß von speziAsch schwedischen Formen

kaum gesprochen werden kann.

Die Richtigkeit der These vom Einfluß schwedischen Rechts auf die-Refor-
&apos;Peters d. Gr. k w ,ei erwiesen gelten. Dennoch&apos;Iläßtmen ann z ar als,&apos;ein

sich im einzelnen, konkreten Fall nur in sehr beschränktem Umfange eine

Nachahmung schwedischer Vorbilder belegen., Daß Pe*ters Reformwerk auf

sehr vielen, *a fast auf allen Gebieten starke Anre ungen aus dem Lande des

Gegners erhalten hat, ergibt sich aus vielen Quellen.. Aber diese besagen
wenig über die Verwirklichung der Impulse. Als völlig gesichert kann nur

folgendes gelten:
a) Bei der Militärreform haben schwedische Reglements und Disziplinar-

vorschriften, insbesondere aber die Einteilung in Regimentsdistrikte
Nachahmung gefunden.,

Dagegen sollte die ÜMbildung des russischen Adelsheers zu einer

modernen Armee auf allgemeines europäisches Vorbild zurückgeführt
werden.

b) Bei der Errichtung neuer russischer Zentralbehorden sind in erster Linie
die schwedischen Zentralbehörden naGhgebildet worden. Insbesondere

,für die Kollegien ergibt sich eine eindeutige Parallelität.
Aber auch hier haben andere ausländische Vorbilder ergänzend mit-

gewirkt.
c) Bei der Reform der Landesverwaltung findet sich eine über die Entleh-

nung von Bezeichnungeri hinausgehende Angleichung an den schwedi-
schen Behördenaufbau erst in der Reformgesetzgebung des Jahres
1719. Diese Angleichung ist im wesentlichen auf die Provinzial- Und
Distrikts (bzw. Kreis-) ebene beschränkt.

Andere ausländische Einflüsse haben bei der Landesreform keine

Rolle gespielt.
Die übernahme schwedischer Institutionsformen hat, da sie eine künst-

liche Maßnahme war, entweder nur sehr kurz Bestand gehabt (so die Regi-
mentseinteilung) oder auf russischem Boden zu völliger Verwandlung der

kopierten Institutionen geführt. Dies konnte bei der Verschiedenartigkeit
der beiden Länder nicht ausbleiben. je niedriger die Verwaltungsstufe, desto
weniger konnte eine wirkliche übertragung des Verwaltungssystems erfol-

gen. Allein die Übernahme ausländischer Formen bedeutet noch keine echte
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